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Termine & Veranstaltungen in Kyffhäuserland
Änderungen vorbehalten!

Liebe Vereine und Veranstalter,
wir freuen uns an dieser Stelle sowie auf unserer Homepage www.kyffhaeuser-land.de Ihre Veranstaltungen zu veröffentlichen.
Gern können Sie uns Ihre Termine sowie Plakate zusenden.

Tag Uhrzeit Veranstaltung Ort
Sa, 08.03.25 15.00 Uhr Frauentagsfeier Steinthaleben, Dorfgemein-

schaftshaus
Mo, 10.03.25 16.30 - 19.30 Uhr Blutspende Bendeleben, Saal
So, 16.03.25 8.00 - 18.00 Uhr Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Kyffhäuserland
Fr, 21.03.25 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Hachelbich, Gaststätte
Sa, 22.03.25 18.00 Uhr Christina Rommel & Band Rottleben, Barbarossahöhle
So, 23.03.25 14.00 Uhr Heimspiel Kreisliga Staffel 1SpG Rottleben / Göllingen 

vs.SG Berka
Göllingen, Sportplatz

Fr, 28.03.25
Sa, 29.03.25

17 - 20 Uhr
10 - 14 Uhr

Kindersachen- und Spielzeugbasar Hachelbich, Saal

Sa, 29.03.25 Frühjahrsputz in Hachelbich Göllingen, Sportplatz
So, 06.04.25 14.00 Uhr Heimspiel Kreisliga Staffel 1SpG Rottleben / Göllingen 

vs.FSV Schernberg
Fr, 11.04.25 Erscheinung Amtsblatt 04/2025;

Abgabe der Beiträge bis 31.03.2025 unter amtsblatt@kyffhaeuserland.de
Bei Fragen können Sie sich gern an Frau Leipold wenden:

amtsblatt@kyffhaeuserland.de / 034671/ 660-14

Dienst-, Sprech- und Öffnungszeiten sowie wichtige Rufnummern

Dienst-, Sprech- und Öffnungszeiten der Gemeinde Kyffhäuserland
Anschrift
Gemeinde Kyffhäuserland
OT Bendeleben
Neuendorfstraße 3
99707 Kyffhäuserland

Sprech- und Öffnungszeiten der Verwaltung

Montag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr

Sprechzeiten Bauamt

Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sprechzeiten Ordnungsamt

Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister

Dienstag 15.30 Uhr - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Für Terminabsprachen außerhalb der Sprechzeiten, ist eine vor-
herige telefonische Rücksprache erforderlich.

Telefonnummern
Einwahl / Zentrale��������������������������������������������������� 034671/660-0
Fax������������������������������������������������������������������������ 034671/660-30
Email������������������������������������������������������ info@kyffhaeuserland.de
Internet������������������������������������������������� www.kyffhaeuser-land.de

� Vorwahl 034671
Hauptamt
Bürgermeister���������������������������������������������������������������������660-10
Sekretariat��������������������������������������������������������������������������660-11
Kita-Koordinatorin��������������������������������������������������������������660-12
Friedhofsverwaltung�����������������������������������������������������������660-12
Personal �������������������������������������������������������660-14 oder 660-15
Einwohnermeldeamt ����������������������������������������������������������660-25

Finanzverwaltung
Liegenschaften, Mieten, Pachten���������������������������������������660-26
Steuer, Abgaben�����������������������������������������������������������������660-18
Kämmerei������������������������������������������������������660-24 oder 660-27
Kasse����������������������������������������������������������������������������������660-29

Bauverwaltung �����������������������������������������������������������������660-21
Ordnungsverwaltung��������������������������������������������������������660-22

Dorfkümmerer
Herr Becht���������������������������������� 034671/660-31 (24h erreichbar)
�������������������������������������������� dorfkuemmerer@kyffhaeuserland.de

Projekt AGATHE Kyffhäuserkreis
AGATHE-Telefon: 03632 741 678
E-Mail: agathe@kyffhaeuser.de

Außenstandort Burgstraße 4, OT Bendeleben
Schiedsstelle
Herr Bertuch���������������������������������������������������Tel: 034671/660-33
������������������������������������������������schiedsstelle@kyffhaeuserland.de
Sprechzeit: am 2. + 4. Dienstag im Monat 16:30 - 18:00 Uhr

Kyffhäuserland-Bibliothek
Kita Wipperfrösche���������������������������������������������� 034671/ 660-16
Öffnungszeit 2.+4. Dienstag im Monat 15:00 - 17:00 Uhr

Polizeiinspektion Kyffhäuser
Kontaktbereichsbeamtin PHM’in Timaeus �������034671/55588
oder PI Sondershausen ������������������������������������������03632/6610
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in der Folge einen neuen Flächennutzungsplan für das gesamte 
Gebiet der Gemeinde Kyffhäuserland mit allen acht Ortsteilen 
aufzustellen.
Die Planunterlagen zur Aufhebung des Teil-Flächennutzungspla-
nes der ehemaligen Gemeinde Bendeleben, bestehend aus der 
Planzeichnung, der Begründung (Teil I) und dem Umweltbericht 
(Teil II der Begründung) werden zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit

vom 11.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025
auf der Internetseite der Gemeinde Kyffhäuserland unter der Ad-
resse:

https://www.kyffhaeuser-land.de/de/
zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt.
Zusätzlich werden die Planunterlagen im gleichen Zeitraum im 
1. Obergeschoss -Sekretariat- der Gemeinde Kyffhäuserland, 
Neuendorfstraße 3, 99707 Kyffhäuserland während der folgen-
den Zeiten öffentlich ausgelegt und können von jedermann ein-
gesehen werden:

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Fachliche und inhaltliche Erläuterungen und Auskünfte zur o.a. 
Planung sind während der Öffnungszeiten oder auch nach ge-
sonderter Terminabsprache möglich. Stellungnahmen können 
von jedermann während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. Dabei soll die Übermittlung elektronisch 
erfolgen (Email-Adresse: https://www.kyffhaeuser-land.de/de/). 
Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch schriftlich sowie 
innerhalb der Öffnungszeiten bzw. nach gesonderter Terminab-
sprache mündlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.
Anlage: Übersichts- und Lageplan

(Hoffmann)
Bürgermeister

Bauleitplanverfahren der Gemeinde 
Kyffhäuserland

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung von 
Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen 
der Gemeinde Kyffhäuserland gemäß § 5 (2b) BauGB
hier: Bekanntmachung der formellen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 (2) BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Kyffhäuserland hat in seiner Sit-
zung am 13.02.2025 den grundsätzlich überarbeiteten Entwurf 
des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung von 

Sprechzeiten in der Gemeinde, Burgstr. 4

Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
oder nach Absprache

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister

Badra Termine nach telefonischer Vereinbarung
Bendeleben 1. Di. im Monat������������� 18:00 bis 19:00 Uhr
Göllingen 1. Do. im Monat������������ 17:00 bis 18:00 Uhr
Günserode Montag������������������������� 17:00 bis 18:00 Uhr
Hachelbich Montag������������������������� 17:00 bis 18:00 Uhr
Rottleben 1. Di. im Monat������������� 17:00 bis 18:00 Uhr
Seega Dienstag����������������������� 17:00 bis 18:00 Uhr
Steinthaleben Freitag�������������������������� 17:00 bis 18:00 Uhr

Kindertagesstätten Kyffhäuserland
Kita „Regenbogen“, OT Badra������������������������������� 03632/59 930
Kita „Wipperfrösche“, OT Bendeleben����������������  034671/660 16
Kita „Zappelfrösche“, OT Göllingen��������������������� 034671/79 649
Kita „Abenteuerland“, OT Hachelbich����������������� 03632/54 29 46
Kita „Barbarossastrolche“, OT Rottleben������������� 034671/79 292
Kita „Haus der kleinen Füße“, OT Steinthaleben� 034671/62 627

Notdienste
Polizei��������������������������������������������������������������������������������������110
Feuerwehr/Notarzt�������������������������������������������������������������������112
Rettungsleitstelle������������������������������������������������� 0 36 31/8 93 80

Ärztlicher Notdienst����������������������������������������������������������116 117
Tierärzte (über Rettungsleitstelle)������������������������ 0 36 31/8 93 80
Giftnotruf��������������������������������������������������������������� 0361/73 07 30

Erdgas����������������������������������������������������������������  0800/68 61 177
Strom���������������������������������������������������������������� 0361/73 90 73 90

Sperrnotruf EC-Karte�������������������������������������������������������116 116

Bauleitplanverfahren der Gemeinde 
Kyffhäuserland

Planverfahren zur Aufhebung des Teil-
Flächennutzungsplanes der ehemaligen Gemeinde 
Bendeleben;
hier: Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß § 3 (1) BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Kyffhäuserland hat in seiner Sit-
zung am 03.03.2022 die Aufhebung des Teil-Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Gemeinde Bendeleben beschlossen und 
das gesetzlich erforderliche Planverfahren damit eingeleitet.
Die ehemals eigenständige Gemeinde Bendeleben hat zwischen 
1990 und 1995 Teile ihrer Gemeindefläche im Rahmen der vor-
bereitenden Bauleitplanung überplant. Daher handelt es sich 
hier um einen sogenannten Teil-Flächennutzungsplan, der aber 
aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage mittlerweile nicht 
mehr anwendbar ist, da

- dieses Planungsinstrument seit der BauGB-Novelle von 
1998 den Gemeinden nicht mehr zur Verfügung steht und

- aus diesem Teil-Flächennutzungsplan keine verbindlichen 
Bauleitpläne gemäß § 8 (2) BauGB mehr entwickelt werden 
können.

Im Ergebnis bleibt der Gemeinde Kyffhäuserland damit nur 
noch, diesen „funktionslos“ gewordenen Plan aufzuheben und 
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Stellenausschreibung
Die Gaststätte Barbarossahöhle sucht für die Saison 2025 

eine

Engagierte Servicekraft auf Minijob-Basis,
sehr gern auch Schüler/-innen

Die Stelle ist befristet für die Zeit vom 01.04.2025 bis zum 
31.10.2025 und kann sowohl für die gesamten Saison als 
auch flexibel für kürzere Zeiträume besetzt werden.

Das Aufgabengebiet umfasst

- den Verkauf von Speisen und Getränken im Imbiss
- Hilfe bei der Zubereitung von Speisen
- Vorbereitung von Festen und Feiern
- eventuelle Servicetätigkeiten

Wir wünschen uns

- einen freundlichen Umgang mit den Gästen
- die zuverlässige und gewissenhafte Umsetzung der an-

fallenden Arbeiten
- Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- die Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feier-

tagen

Sie erwartet

- ein interessanter Arbeitsplatz im Herzen der Natur, an 
einer bedeutenden Sehenswürdigkeit im Kyffhäuserland

- ein engagiertes und hilfsbereites Team

Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per Mail, wir 
vereinbaren gern einen Gesprächstermin mit Ihnen.
Barbarossahöhle
Mühlen 6
99707 Kyffhäuserland,  
OT Rottleben
Tel.: 03 46 7 1 / 5 45 16
gaststaette@hoehle.de.

Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Ge-
meinde Kyffhäuserland gebilligt und die erneute Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung beschlossen.
Die Überarbeitung der Planunterlagen ist unter anderem erfor-
derlich, um den Plan aufgrund zwischenzeitlich eingetretener 
Rechtsänderungen und Gerichtsurteilen (insb. auch des Urteils 
des BVerfG zum Thüringer Waldgesetz) anzupassen und eine 
erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 (2) / 
§ 4 (2) BauGB durchzuführen.
Die Planunterlagen zur Aufstellung des sachlichen Teilflächen-
nutzungsplanes zur Steuerung von Standorten für raumbe-
deutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland, 
bestehend aus der Planzeichnung sowie der textlichen Dar-
stellung, der Begründung einschließlich aller Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen werden zur erneuten Betei-
ligung der Öffentlichkeit

vom 11.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025
auf der Internetseite der Gemeinde Kyffhäuserland unter der Ad-
resse:

https://www.kyffhaeuser-land.de/de/
zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt.
Zusätzlich werden die Planunterlagen im gleichen Zeitraum im 
Sekretariat der Gemeinde Kyffhäuserland im 1. Obergeschoss, 
Neuendorfstraße 3, 99707 Kyffhäuserland während der folgen-
den Zeiten öffentlich ausgelegt und können von jedermann ein-
gesehen werden:

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen 
sind verfügbar und liegen ebenfalls öffentlich aus:

- Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und Ar-
tenschutzfachbeitrag mit Aussagen zu den Schutzgütern 
Mensch, Boden, Wasser, Klima / Luft, Arten und Lebensge-
meinschaften, Landschaftsbild, Kultur- und sonstigen Sach-
gütern,

- die weiteren wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange zu den Themen: Ziele der Raum-
ordnung, Eingriffsausgleichsmaßnahmen, Hinweise zum 
Artenschutz, Berücksichtigung möglicher Schallemissionen, 
Truppenübungsplätze, Sonderlandeplatz Bad Frankenhau-
sen, Kulturdenkmale, insbesondere die Kulturerbestandorte 
Kyffhäuserdenkmal und Schloßberg Sondershausen, seis-
mologische Messstation Klostergut Bonnrode.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 (3) Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 (2) des UmwRG gemäß § 7 (3) Satz 1 des UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ver-
öffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.
Fachliche und inhaltliche Erläuterungen und Auskünfte zur o.a. 
Planung sind während der Öffnungszeiten oder auch nach ge-
sonderter Terminabsprache möglich. Stellungnahmen können 
von jedermann während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. Dabei soll die Übermittlung elektronisch 
erfolgen (Email-Adresse: https://www.kyffhaeuser-land.de/de/). 
Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch schriftlich sowie 
innerhalb der Öffnungszeiten bzw. nach gesonderter Terminab-
sprache mündlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.
Anlage: Übersichts- und Lageplan

(Hoffmann)
Bürgermeister
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Wahlbekanntmachung
1.
Am 16.03.2025 findet die Wahl zum hauptamtlichen Bürger-
meister von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde Kyffhäuserland bildet 8 Stimmbezirke.
Die Wahlräume befinden sich:

Stimm-
bezirk

Bezeichnung
des Stimmbezirkes

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer)

0001 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Badra

Feuerwehr Badra,
Landstraße 1

0002 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Bendeleben

Orangerie Bendeleben,
Burgstraße 4

0003 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Göllingen

JB Göllingen,
Klosterstraße 1

0004 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Günserode

Bürgerhaus Günserode,
Pfarrhain 18

0005 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Hachelbich

Sportlerheim Hachelbich,
Mühlweg 9

0006 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Rottleben

Vereinshaus Feuerwehr,
Seegaer Weg 12

0007 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Seega

Gaststätte „Weißes Roß“ 
Seega,
Zur Arnsburg 25

0008 Gemeinde 
Kyffhäuserland
OT Steinthaleben

Gemeindeamt 
Steinthaleben,
Torstraße 8

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:

3.4.Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters
der Gemeinde Kyffhäuserland

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stim-
me dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimm-
zettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen oder eine 
wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem 
Stimmzettel eintragen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur 
ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kenn-
zeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann 
eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimm-
abgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die 
Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 

Stellenausschreibung
Die Barbarossahöhle sucht für die Saison 2025 eine

Mitarbeiter/in Besucherservice - Höhlenführer/in
auf Minijob-Basis, gern auch Schüler/innen

(Mindestalter 18 Jahre)

Die Stelle ist befristet für die Zeit vom 01.04.2025 bis zum 
31.10.2025 und kann sowohl für die gesamten Saison als 
auch flexibel für kürzere Zeiträume besetzt werden.

Das Aufgabengebiet umfasst

- Führung der Besuchergruppen durch die Barbarossa-
höhle mit den dazugehörigen fachkundigen Erläuterun-
gen

- Kassentätigkeiten (Verkauf von Eintrittskarten und 
Souvenirs)

- Beantwortung von Anfragen, Annahme von Reservie-
rungen

Wir wünschen uns

- die Fähigkeit, freie Vorträge vor Besuchern zu halten und 
sich auf die verschiedensten Gruppen einzustellen

- freundliches und sicheres Auftreten, Zuverlässigkeit und 
Engagement

- Teamfähigkeit und körperliche Belastbarkeit
- die Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feier-

tagen

Sie erwartet

- ein einzigartiger Arbeitsplatz in einem Naturwunder, an 
einer bedeutenden Sehenswürdigkeit im Kyffhäuserland

- ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgaben-
gebiet

- ein engagiertes und hilfsbereites Team
Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per Mail, wir 
vereinbaren gern einen Gesprächstermin mit Ihnen.
Barbarossahöhle
Mühlen 6
99707 Kyffhäuserland 
OT Rottleben
Tel.: 03 46 7 1 / 5 45 0
a.schreyer@hoehle.de

Informationen zum SEPA-Lastschriftmandat

Wichtige Information für alle Bürgerinnen und Bürger
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bereits erteilte SEPA 
Lastschriftmandate für bestehende Objekte, keine Gültigkeit für 
neu angelegte Objekte haben. 
Wir bitten Sie daher, Ihre Grundabgabenbescheide auf den ge-
wünschten Zahlungsweg zu prüfen. Sollten Einzugsermächtigun-
gen Ihrerseits fehlen, reichen Sie das SEPA- Lastschriftmandat 
bei der Gemeinde nach. Das entsprechende Formular steht Ihnen 
unter https://www.kyffhaeuser-land.de/de/buergerservice/
wo-finde-ich-was/sepa-lastschriftmandat.html zur Verfügung 
oder liegen in der Verwaltung während den Sprechzeiten aus.
Selbstverständlich stehen die Mitarbeiter der Verwaltung der 
Gemeinde Kyffhäuserland jederzeit gern telefonisch oder per-
sönlich für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.
Kommen Sie gern auf uns zu. Telefon: 034671/660-18

S. Handke
Steuern und Abgaben
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NACHRUF 
 

In tiefer Trauer und mit großer Betroffenheit  
nehmen wir Abschied von  

Norbert Vonhof 
* 26.08.1949  10.02.2025 

 
Norbert Vonhof war von 1994 bis 2004 Bürgermeister der Gemeinde 
Günserode. In seiner Amtszeit hat er mit Weitblick und Tatkraft die 
Entwicklung der Gemeinde Günserode entscheidend geprägt.  

Durch sein persönliches Engagement und sein 
Verantwortungsbewusstsein erfuhr er große Anerkennung bei seinen 
Mitmenschen.  

Seiner Familie und seinen Angehörigen drücken wir unser tief 
empfundenes Beileid und unsere Anteilnahme aus. Wir werden Norbert 
Vonhof in dankbarer Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle 
aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. 
Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahl-
brief spätestens am Wahltag (16.03.2025) bis 18.00 Uhr dort 
eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 
17.03.2025 und ggf. am Dienstag, dem 18.03.2025 jeweils um 
08:00 Uhr bis voraussichtlich 16:00 Uhr, in denselben Wahlräu-
men fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung 
nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnung gelten jeweils für alle Ge-
schlechter und für Personen, die divers oder ohne Eintrag im 
Geburtenregister sind.

Kyffhäuserland, den 27.02.2025
R. Kaufmann
Wahlleiterin der Gemeinde Kyffhäuserland

Verkehrsteilnehmerschulung 
am 12.02.2025 in der 
Orangerie im OT Bendeleben
Am 12.02.2025 wurde eine Verkehrs-
teilnehmerschulung für Kyffhäuserland 
durchgeführt. Aus verschiedenen Ortstei-
len der Gemeinde fanden sich 16 Perso-
nen ein, die ihr Wissen zu den verschie-
denen Bereichen des Straßenverkehrs 
bereichern wollten.

Die Veranstaltung wurde über die Kyff-
häuser Verkehrswacht Artern e.V. initiert 
und von Herrn Hans-Jürgen Zachariae 
in ungezwungener lockerer Atmosphäre 
vorgetragen.
Die Vielzahl der bereitgestellten Ver-
kehrsthemen konnte unmöglich in eine 

Veranstaltung passen und man war sich 
untereinander einig, weitere Verkehrsteil-
nehmerschulungen dieser Art fortführen 
zu wollen.
Auf die nächsten Hauptthemen konnte 
man sich nach Ende der Veranstaltung 
auch schon einigen. Es werden die The-
men Vorfahrt und Verkehrszeichen sein.
Ein rechtzeitiger Hinweis für die An-
schlussveranstaltung wird natürlich wie-
der im Amstbaltt der Gemeinde erfolgen.
Als Fazit der Teilnehmenden bleibt festzu-
halten, dass es lehrreiche und interssante 
1 ½ Stunden waren, die gern weiter fort-
geführt werden können.

Knut Hoffmann, Kyffhäuser Verkehrs-
wacht Artern e.V.

Haus der kleinen Füße

Die „Zappelfüße“ sagen DANKE
Wir möchten uns herzlich bei Familie Er-
furt/Koch und bei dem Team von KYFRAD 
herzlich für die Reparatur, Instandhaltung 
und Verschönerung unseres Kindergar-
ten-Wagens bedanken.
Es war dringend notwendig, dass unser 
kleiner gelber Flitzer repariert wurde. Nach 
kurzer Begutachtung haben uns Papa 

Sebastian und Mama Natalie mitgeteilt, 
dass sie sich um den Wagen kümmern 
werden. 
So wurde er nach Bad Frankenhausen zu 
Michael Herrmann, Geschäftsführer von 
KYFRAD GMBH, gebracht. Dort bekam er 
neue Reifen und neue Bremsen. 
Zurück in Seega gab es dann ein neu-
es Tischchen für den Wagen und einen 
Schriftzug, damit ein jeder weiß, wem die-
ser Wagen gehört.
Vielen Dank für die liebe Aufarbeitung un-
seres 6-Sitzers, sagen euch
die Kinder und
Erzieherinnen aus dem
„Haus der kleinen Füße“.
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Basketball im Aufwind
Unlängst wurde die Abteilung Basketball 
des Hachelbicher Sportverein gegründet. 
Das Interesse an der Sportart ist so enorm, 
dass sich viele Kinder und Jugendliche 
bereits beim Verein angemeldet haben. 
Das Training findet zweimal in der Woche 
statt, entweder in der Östertalhalle, der 
Turnhalle des Scholl-Gymnasiums oder in 
der einstigen Turnhalle in Rottleben. Jetzt 
fand für die U14 und U15 Mannschaften 
(in Gelb) ein erstes Freundschaftsspiel 
gegen das Team von Mammuts ASV 
Sangerhausen in der Turnhalle der Ös-
tertalschule in Sondershausen statt. Das 
Spielergebnis war für uns Nebensache, 
Hauptsache das Team hatte seine Freude 
am Spielen, da sind sich der Trainerstab 
um Joseph Most und Martin Harborth 
einig. In vier Sätzen wurde je 10 Minuten 
gespielt, die Gäste aus dem Mansfelder 
Land hatten nach Spielende die Nase mit 
58:23 vorn. Auf das Rückspiel freuen sich 
beide Mannschaften bereits. Eine Premie-
re als Schiedsrichter hatte nach 17 Jahren 
der einstige Sportlehrer Jürgen Ludwig, er 
hatte damals den Basketball- Sport nach 
Sondershausen geholt.

Henning Most

Ehrung für Christian Schmidt für das En-
gagement am Spielfeldrand

Einladung
Die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Hachelbich fin-
det

am Freitag, dem 21.03.2025 um 
18.30 Uhr

in der Gaststätte Hachelquell
statt.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht 

des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Revisionsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Bericht der Jagdpächter
7. Vorstandsveränderungen
8. Verschiedenes
Um rege Teilnahme aller 
Jagdgenossen wird gebeten.

Der Vorstand

Liebe VdK Mitglieder und 
Einwohner des schönen 
Kyffhäuserland

März, „Im Märzen der 
Bauer die Rößlein ein-
spannt“. Kaum sind die 
Felder lehr, schon ist wieder alles grün. 
Aber die Saat ist ja schon im Herbst aus-
gebracht, und nicht wie zur Zeit als man 
das Lied sang. Damals war alles langsa-
mer. Der Boden hatte den Winter über Zeit 
zum Erholen. März, da liegt Frühling in der 
Luft. Meine Frau hat Heuschnupfen und 
sie merkt schon den Frühling mit großen 
Schritten nach vorne schreiten.
„Der März ist die Brücke zwischen Win-
ter und Frühling, zwischen Abschied und 
Neubeginn.“
Die Geburtstage des VdK Bendeleben im 
Februar:
Blumenschein Bärbel Steinthaleben
Fischer Ute Bendeleben
Götz Verena Bendeleben
Henseleit Hartmut Bendeleben

Himpel Marga Bendeleben
Hoffmann Norbert Göllingen
Schunke Antje Bendeleben
Ich selbst und der gesamte VdK Bendele-
ben wünschen Euch alles Gute zum Ge-
burtstag. Aber Ihr seid nicht die Einzigen 
Geburtagskinder im Februar. Unteran-
derem feiern auch: Thomas Alva Edison, 
Wilhelm Grimm, Jules Verne, Elizabeth 
Taylor, Karl Dall, Boris Jelzin, Kurt Cobain, 
Bob Marley, Ronald Reagan, Dieter Boh-
len, Manfred Krug, James Dean, Bertolt 
Brecht, Galileo Galilei, … Die gesamte 
Liste auf: https://geboren.am/ 
Und einmal wieder ein Spruch im März: 
„Der März ist wie ein Überraschungsei: 
Man weiß nie genau, was man bekommt 
- Regen, Sonnenschein oder Schnee.“ 
Schön. Und, wie immer an dieser Stelle, 
einige Gedenktage im März.

1. März Tag der Komplimente
3. März Tag des Hörens
5. März Energiespar-Tag
6. März Tag der Tiefkühlkost
7. März Weltgebetstag
8. März Internationaler Frauentag (!!!)
13. März Weltnierentag
14. März Weltstaudammtag
14. März Weltschlaftag
16. März Invalidentag
20. März Weltgeschichtentag
20. März Tag des Glücks
21. März Welttag der Hauswirtschaft
21. März Tag der Wälder
21. März Tag gegen rassistische 

Diskriminierung
21. März Welttag der Poesie
24. März Welt-Tuberkulose-Tag
28. März Tag des Unkrauts
30. März Spaziergang-im-Park-Tag
31. März World Backup Day
„Tag des Unkrauts“ erinnert mich an un-
seren Vorgarten.
Und auch dieses Mal, lade ich alle VdK 
Mitglieder zu einem fröhlichen Kaffee und 
Kuchen ein. Kommet und lasset uns Kaf-
fee trinken. Wir beißen nicht. Es ist nicht 
still wie in einer Kirche. Es gibt immer was 
zu erzählen. Dieses bietet euch immer der 
erste Donnerstag im Monat. 13,30 Uhr in 
der „LPG Bendeleben“ (diesen Namen wer-
det Ihr nicht los). Kaffee, Kuchen und Ge-
meinsamkeit. Die kommenden Termine für 
unsere VdK Treffen. Wie bereits mehrfach 
erwähnt ist der Termin immer der erste Don-
nerstag im Monat. Das heißt immer 13.30 
Uhr in der ehemaligen LPG Bendeleben.

April 03.04.2025
Mai 08.05.2025
Juni 05.06.2025
„Das Reh springt hoch, das Reh springt 
weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!“
Der VdK Bendeleben wünscht allen Mit-
gliedern und Einwohnern des schönen 
Kyffhäuserland eine schöne Zeit und 
Frieden auf Erden. Lasset bitte die Waf-
fen schweigen und machet Schwerter zu 
Pflugscharren.
Dirk Schumann
VdK Bendeleben

Aufruf zum Frühjahrsputz
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Ortsteils Hachelbich,
der Ortsteilrat lädt alle Einwohnerinnen 
und Einwohner zum diesjährigen Früh-
jahrsputz ein.
Am Samstag, d. 29. März 2025 soll mit 
vereinten Kräften der Winterdreck be-
seitigt werden.
Alle Grundstückseigentümer und Be-
wohner sind aufgefordert, laut Stra-
ßenreinigungssatzung, den öffentlichen 

Bereich, der an ihre Grundstücke grenzt 
zu reinigen.
Auch die Vereine des Dorfes, sowie die 
Dorfinitiative sind eingeladen, sich bei 
dieser Reinigungsaktion mit einzubrin-
gen.
Wir bedanken uns bereits jetzt für eine 
rege Teilnahme und hoffen auf passen-
des Wetter.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred Dübner
im Namen des Ortsteilrates
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Weinfest in Flein
Das diesjährige Weinfest in unserer Partnergemeinde Flein findet vom 05.07.-
07.07.2025 statt.
Wir wollen wieder mit dem Bus fahren und bitten deshalb alle Interessierten 
sich rechtzeitig bis zum 31.05.2025 bei Bernd Nawrodt, Kelbraer Straße 30 im 
Ortsteil Steinthaleben zu melden. Tel. 034671/ 64451 (bitte erst nach 17.00 Uhr)
Die Hinfahrt findet am 05.07.2025 ab 9.00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in 
Steinthaleben statt. Die Rückfahrt aus Flein ist für den 08.07.2025 10.00 Uhr 
geplant.

Bernd Nawrodt

Amtsblatt
Das nächste Amtsblatt erscheint am 
Freitag, dem 11. April 2025. 
Beiträge von Vereinen sind bis zum 
31. März einzureichen unter: 
Gemeinde Kyffhäuserland,
- Amtsblatt -, 
Neuendorfstraße 3, 
99707 Kyffhäuserland 
(Fax: 660-30; 
E-Mail: 
amtsblatt@kyffhaeuserland.de; 
Internet: www.kyffhaeuser-land.de).

Bekanntmachungen von Behörden und Einrichtungen

Weltwassertag am 22. März 2025

Jährlich findet am 22. März der Weltwassertag 
statt. Der Weltwassertag 2025 steht unter dem 
Motto „Schutz der Gletscher“.
Mit dem diesjährigen Motto soll auf die bedeutende Rolle als 
natürlicher Süßwasserspeicher im globalen Ökosystem hinge-
wiesen werden. Für Millionen von Menschen sind die Gletscher 
als Wasserquelle von unersetzlicher Bedeutung. Hunderte von 
Flüssen haben ihren Ursprung in einem Gletschergebiet.
Die Klimaerwärmung lässt weltweit Gletscher in immer schnelle-
rem Maße abschmelzen. Die schwindende Ressource verschärft 
die globale Wasserknappheit, für unser Trinkwasser, für die Wirt-
schaft, Binnenschifffahrt und Binnenfischerei.
Um die Probleme zu meistern, sind die Betriebe der Wasserwirt-
schaft mit der Umsetzung von Maßnahmen beschäftigt, sodass 
die Resilienz der Wasserversorgung gewährleistet werden kann. 
Für die Wasserversorger ist das mit einem stetig steigenden ide-
ellen und materiellen Aufwand verbunden.
Zum Tag des Wassers führt der Kyffhäuser Abwasser- und Trink-
wasserverband abweichend zum 22. März 2025 am

21. März 2025 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
einen Tag der offenen Tür durch. Besichtigt werden kann die:

• Kläranlage Artern (Am Westbahnhof)
Kyffhäuser Abwasser- und
Trinkwasserverband
Sitz Artern
Bartels
Werkleiter

Kyffhäuserkaserne
Der Standortälteste

Nutzungsplan für den Standortübungsplatz  
Bad Frankenhausen
hier: Schießwarnung März 2025

1. Es ist verboten,
- den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,
- sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich  

anzueignen,

- sowie Blindgänger zu berühren.
Es besteht Lebensgefahr!

2. Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl sind 
ausschließlich bei Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 06567 
Bad Frankenhausen, oder telefonisch unter Telefon-Nr.: 
034671/53 - 4025/4026 zu beantragen.

3. Vorsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen Straßenver-
schmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind 
eine ständige Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4. Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und un-
verzüglich dem Fw StOAngel zu melden.

5. Gesperrte Geländeteile sind durch:
- Schranken,
- gesetzte rote Flaggen,
- Verbotsschilder und Absperrposten,
gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten wer-
den.

6. Der Mutzenbrunnen ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Es be-
steht ein generelles Betretungs- und Befahrungsverbot für 
diesen Bereich.

7. Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dem Verbot eine 
militärische Anlage betritt, handelt ordnungswidrig nach 
dem Paragraph 114 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten.
Jeder Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet
Keil
Stabsfeldwebel und Fw StOAngel

Warnzeiten für den Standortübungsplatz Bad 
Frankenhausen im Monat März 2025

Datum Zeit
17.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr
18.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr
19.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr
24.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr
25.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr
26.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr
27.03.2025 07.00 - 17.00 Uhr

Schießzeiten können sich täglich ändern.
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Der Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, wenn innerhalb ei-
nes Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch 
eingelegt wurde.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Lan-
desamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Hohenwin-
denstraße 13a, 99086 Erfurt Widerspruch erhoben werden.

Artern, den 21.02.2025
Im Auftrag
gez. Katja Stein
Referatsbereichsleiterin Referat 22, Datenführung

https://tlbg.thueringen.de/liegenschaftskataster/oeffentliche-
bekanntmachungen-der-katasterbereiche

Kostenlose Online-Qualifizierung als 
Medienmentor*in für Senior*innen

Per WhatsApp mit Familie und Bekannten Fotos austauschen 
oder videotelefonieren, mit einem Klick Online-Einkaufen oder 
eine Überweisung veranlassen, über die Mediatheken der Fern-
sehsender Filme, Serien und Nachrichten anschauen wann es 
einem am besten in den Tagesablauf passt - dies sind nur einige 
Beispiele wie digitale Medien das Leben erleichtern. 
Für viele Menschen ist dies bereits Alltag, doch besonders ältere 
Menschen fühlen sich oft allein gelassen bei diesem Thema, es 
fehlt an Ansprechpartner*innen, jemanden, der geduldig unter-
stützt, wo man alle Fragen los werden kann ohne, dass mit den 
Augen gerollt wird.
Das Projekt „Aktiv mit Medien - Medienmentor*innen für 
Senior*innen“ des gemeinnützigen Vereins „Mit Medien e.V.“ 
qualifiziert Ehrenamtliche und Hauptamtliche, um ältere Men-
schen vor Ort bei Fragen rund um Smartphone, Tablet & Co. zu 
unterstützen und zu begleiten.
Es gibt noch freie Plätze für die kostenlose Online-Qualifizierung, 
welche an den folgenden Terminen online stattfindet:
30.04.25 17:00 - 18:30 Uhr:
Einstiegs- und Infoveranstaltung
14.05.25 16:00 - 19:00 Uhr:
Chancen und Nutzungsmöglichkeiten digitaler Medien
21.05.25 16:00 - 19:00 Uhr:
Risiken und Schutz bei der Nutzung digitaler Medien - Teil 1
04.06.25 16:00 - 19:00 Uhr:
Risiken und Schutz bei der Nutzung digitaler Medien - Teil 1
11.06.25 16:00 - 19:00 Uhr:
Rahmenbedingungen für Bildungsangebote und Organisation
Anmeldung und weitere Informationen unter: 0178-6980155 
oder per Mail unter aktiv@mitmedien.net
Projektinformationen:
Das Projekt „Aktiv mit Medien - Medienmentor*innen für 
Senior*innen“ des gemeinnützigen Vereins „Mit Medien e.V.“ 
wird gefördert vom Thüringer Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Arbeit und Familie für bildet seit dem Jahr 2017 thüringen-
weit medienaffine Menschen aus, um ehrenamtlich Seniorinnen 
und Senioren bei ihren ersten Schritten in die digitale Welt zu 
begleiten.
Weitere Infos finden Sie auf der Projektwebseite:
www.mitmedien.net/aktiv-mit-medien

Öffentliche Bekanntmachung der 
Offenlegung über die Fortführung des 
Liegenschaftskatasters

Durch das Landesamt für Boden-
management und Geoinformation 
wurde das Liegenschaftskataster 
fortgeführt.

Folgende/s Flurstück/e ist/sind von der Fortführung betroffen:

Antrag Gemarkung FN* Flur Flur-
stück
(alt)

Flur-
stücke
(neu)

52058823 Steinthal-
eben

82.03 7 726 726/1, 726/2

82.18 769 769/1, 769/2
52043924 Steinthal-

eben
83.01 3 396/101 101/5, 101/6

52069823 Hachelbich 99.13 10 310/2 310/3, 310/4
99.14 774/310 310/5, 310/6

52068523 Bendeleben 52.03 14 468/440 440/5, 440/6
52.10 445/1 445/3, 445/4
52.13 1208/445 445/9, 

445/10
52.24 473/449 449/4, 449/5
52.25 474/449 449/6, 449/7
52.34 1085/460 460/5, 460/6
52.35 461/7 461/9, 

461/10
52.37 914/461 461/13, 

461/14
52069023 Bendeleben 54.02 8 580/183 183/1, 183/2

54.03 1227/183 183/3, 183/4
54.05 582/183 183/7, 183/8

52068723 Bendeleben 57.04 12 758/231 231/1, 231/2
57.05 759/231 231/3, 231/4
57.10 234 234/1, 234/2
57.11 990/235 235/1, 235/2
57.13 992/235 235/5, 235/6
57.23 746/241 241/1, 241/2

52069123 Bendeleben 59.09 10 44/1 44/3, 44/4
59.13 952/47 47/1, 47/2

52068923 Bendeleben 60.10 11 1218/203 203/13, 
203/14

52045523 Seega 279.09 5 635 635/1, 635/2
279.10 739/636 636/1, 636/2

52059823 Badra 81.10 8 718/1 718/2, 718/3
52007023 Göllingen 111.01 8 788/701 701/1, 701/2
52006823 Göllingen 114.01 10 907/819 819/1, 819/2

*Fortführungsnachweis
Der entsprechende Fortführungsnachweis kann von dem/n 
Grundstückseigentümer/n sowie dem/den Inhaber/n grund-
stücksgleicher Rechte

vom 14.03.2025 bis 14.04.2025
in den Räumen des Landesamtes für Bodenmanagement und 
Geoinformation, Zweigstelle Artern, Alte Poststraße 10, 06556 
Artern in der Zeit Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 
13 bis 15:30 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie nach Verein-
barung eingesehen werden.
Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoin-
formationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 
(GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung wird durch Of-
fenlegung die Fortführung des Nachweises von Liegenschaften 
(Fortführungsnachweis) bekannt gegeben. 
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Katholisches Pfarramt „St. Franziskus von Assisi“ Sömmerda,
Weißenseer Str. 44, 99610 Sömmerda

Pfarrbeauftragter für die Pfarrei SÖM:
Tel.: (03634) 339 - 19

Diakon Martin Knauft
E-Mail: martin.knauft@bistum-erfurt.de

Kooperator:
Pfarrer Jeevan Kumar Mayaluru

Tel.: (03634) 339 – 20
E-Mail: rev.fr.jeevankumar@gmail.com

Büro Sömmerda
Tel. mit AB: (03634) 339 - 0
Fax: (03634) 339 - 22

E-Mail Pfarrei Sömmerda:
info@franziskus-pfarrei.de

Homepage Pfarrei Sömmerda:
www.franziskus-pfarrei.de

Ansprechperson Prävention:
Anita Köhler

praevention@franziskus-pfarrei.de

Die Gemeinde Kyffhäuserland gratuliert

Badra
am 20.03. Herr Hans Laumann zum 85. Geburtstag
am 29.03. Frau Renate Riese zum 80. Geburtstag
am 03.04. Herr Siegmar Ziegler zum 70. Geburtstag
am 05.04. Frau Melitta Koch zum 102. Geburtstag
Bendeleben
am 17.03. Frau Gertraud Seibeck zum 90. Geburtstag
am 18.03. Herr Dieter Nawrodt zum 75. Geburtstag
am 19.03. Frau Edelgard Just zum 75. Geburtstag
am 26.03. Frau Ilse Preiß zum 90. Geburtstag
am 29.03. Herr Harald Forner zum 85.Geburtstag
Göllingen
am 10.03. Herr Manfred Pfaffendorf zum 85. Geburtstag
am 15.03. Herr Ernst Schneider zum 90. Geburtstag
am 06.04. Herr Richard Kainz zum 85. Geburtstag
Hachelbich
am 12.03. Frau Kerstin Bork zum 70. Geburtstag
am 28.03. Herr Lutz-Peter Klenner zum 70. Geburtstag
Rottleben
am 30.03. Frau Brigitte Köhler zum 95. Geburtstag
am 05.04. Herr Jörg Radecke zum 70. Geburtstag
am 09.04. Herr Egbert Freiberg zum 70. Geburtstag
Seega
am 22.03. Herr Heini Dietz zum 75. Geburtstag
Steinthaleben
am 03.04. Frau Jutta Else zum 80. Geburtstag
am 04.04. Frau Elisabeth Vollrodt zum 90. Geburtstag

Katholische Gottesdienste und 
Veranstaltungen in Sömmerda, Kölleda und 
Bad Frankenhausen vom 07.03.2025 bis 
17.04.2025

Samstag 08.03.2025
09:00 Uhr Workshop Kerzen gestalten im Pfarrhaus in 

Sömmerda
17:00 Uhr Gottesdienst in Kölleda
Sonntag 09.03.2025
10:30 Uhr Gottesdienste in Sömmerda und Bad Franken-

hausen
17:00 Uhr Kreuzwegandacht in Sömmerda
Dienstag 11.03.2025
14:00 Uhr Gottesdienst in Bad Frankenhausen, anschl. 

Seniorennachmittag
Samstag 15.03.2025
17:00 Uhr Gottesdienst in Kölleda
Sonntag 16.03.2025
10:30 Uhr Gottesdienste in Sömmerda und Bad Franken-

hausen
17:00 Uhr Kreuzwegandacht in Sömmerda
Samstag 22.03.2025
17:00 Uhr Gottesdienst in Kölleda
Sonntag 23.03.2025
10:30 Uhr Gottesdienste in Sömmerda und Bad Franken-

hausen
17:00 Uhr Kreuzwegandacht in Sömmerda
Samstag 29.03.2025
09:00 Uhr Erstkommunionkurs 2025 im Pfarrhaus in Söm-

merda
17:00 Uhr Gottesdienst in Kölleda
Sonntag 30.03.2025
10:30 Uhr Gottesdienste in Sömmerda und Bad Franken-

hausen
14:00 Uhr Ökumenischer Stadt-Gottesdienst in Heldrungen
16:00 Uhr Vesper in der Krypta des Klosterturmes in Göl-

lingen
17:00 Uhr Kreuzwegandacht in Sömmerda
Donnerstag 03.04.2025
18:00 Uhr Elternabend Erstkommunionkurs 2025 im Pfarr-

haus in Sömmerda
Samstag 05.04.2025
10:30 Uhr Franz-Stunde für alle Kinder und Jugendlichen 

im katholischen Gemeindesaal in Bad Franken-
hausen

17:00 Uhr Gottesdienst in Kölleda
Sonntag 06.04.2025
10:30 Uhr Gottesdienste in Sömmerda und Bad Franken-

hausen
15:00 Uhr Kreuzwegandacht im Bachraer Wald
Dienstag 08.04.2025
14:00 Uhr Gottesdienst in Sömmerda, anschl. Senioren-

nachmittag
Samstag 12.04.2025
18:00 Uhr Gottesdienst mit Palmweihe in Kölleda
Sonntag 13.04.2025
10:30 Uhr Gottesdienste mit Palmweihe in Sömmerda und 

Bad Frankenhausen
Dienstags
19:15 Uhr Chorprobe im Pfarrhaus in Sömmerda
Änderungen vorbehalten
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Über das Gesundheitsunternehmen KMG Kliniken
Die KMG Kliniken sind ein Gesundheitsunternehmen mit Stand-
orten im Nordosten und in der Mitte Deutschlands, das hoch-
qualifizierte medizinische und pflegerische Versorgung in der 
familiären Atmosphäre seiner Einrichtungen anbietet. KMG be-
treibt Akutkliniken, Rehabilitationskliniken, Pflegeeinrichtungen 
für Senior*innen, Medizinische Versorgungszentren und Ambu-
lante Pflegedienste. Das Unternehmen verfügt über rund 2.600 
Betten und Plätze und beschäftigt circa 4.800 Mitarbeiter*innen.
Gesundheit aus einer Hand: Durch das Netzwerk moderner sta-
tionärer und ambulanter Versorgungseinrichtungen bietet die 
KMG Kliniken Gruppe ihren Patient*innen und Bewohner*innen 
mit unterschiedlichen Erkrankungen und Bedürfnissen die opti-
male Behandlung und Betreuung.

Betrieb der KMG Manniske Klinik  
Bad Frankenhausen wird zum 31. März 2025 
eingestellt
Versorgung im MVZ davon unberührt. Ausbau des KMG 
Manniske Gesundheitszentrums mit Pflegebereich schreitet 
voran.
Schulterchirurgie und Palliativmedizin werden am KMG Klinikum 
Sondershausen eröffnet.
Bad Frankenhausen. Am Montag, dem 31. März 2025, wird der 
Betrieb der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen einge-
stellt. Davon unberührt ist die ambulante Versorgung durch das 
KMG MVZ inklusive der ambulanten Operationen.
Situation im ärztlichen Bereich
Ursprünglich war die Einstellung des Betriebs der KMG Man-
niske Klinik für den 30. Juni 2025 geplant. Da die ärztliche Per-
sonaldecke äußerst dünn ist, lässt sich der Klinikbetreib nur mit 
größter Mühe aufrechterhalten. Ein Krankenhausbetrieb erfor-
dert unter anderem eine ärztliche Bereitschaft für 24 Stunden 
am Tag. Diese kann bereits jetzt nur durch ärztliche Unterstüt-
zung aus dem KMG Klinikum Sömmerda und durch externe Hil-
fe gewährleistet werden. Die Situation wird sich hier bis zum 31. 
März 2025 weiter zuspitzen und eine Weiterführung unmöglich 
machen.
Zum 1. April 2025 eröffnet das KMG Klinikum Sondershausen 
die Schulterchirurgie als eigenständige von der Traumatolo-
gie losgelöste Klinik. Die chefärztliche Leitung wird von Hamo 
Kenawy übernommen, der zusätzlich wie gewohnt seine ambu-
lante Sprechstunde im KMG MVZ Bad Frankenhausen anbietet. 
Die Palliativmedizin wird ebenfalls zum 1. April 2025 am KMG 
Klinikum Sondershausen angesiedelt sein. Unterstützt wird der 
Aufbau dort von Dr. Claus-Peter Schneider, der sich auch weiter-
hin in seiner eigenen Praxis um seine ambulanten Patient*innen 
in Bad Frankenhausen kümmern wird. Damit wird es gelingen, 
die Spezialisierungen in der Region zu erhalten.
Entwicklung der Patient*innenzahlen
Gleichzeitig zu dieser Entwicklung nimmt auch die Anzahl der 
stationären Patient*innen in Bad Frankenhausen stetig ab. Im 
Januar waren im Schnitt am Tag lediglich 27 Patient*innen stati-
onär in Bad Frankenhausen aufgenommen.
Situation für die Beschäftigten
Auch konnte zwischenzeitlich geregelt werden, wie es für die Be-
schäftigten weitergeht. Der überwiegende Teil von ihnen bleibt 
bei KMG. Entweder gehen sie an die KMG Standorte Sömmerda 
oder Sondershausen, oder aber sie bleiben in Bad Frankenhau-
sen und werden dort zukünftig im noch im Aufbau befindlichen 
Pflegebereich des KMG Manniske Gesundheitszentrums oder 
im bereits bestehenden MVZ beschäftigt sein.
Voranschreitender Ausbau des KMG Manniske Gesund-
heitszentrums
Der Ausbau des KMG Manniske Gesundheitszentrums geht der-
weil voran, wie Dr. Ralf Tanz, Geschäftsführer der KMG Medizi-
nischen Versorgungszentren, ausführt: „Wir sind eine Koopera-
tion mit einem Wundzentrum eingegangen, so dass Menschen 
mit chronischen Wunden in der chirurgischen Praxis von Dr. 
Bust ambulant versorgt und dann vom Kooperationspartner mit 
Hausbesuchen weiterbetreut werden. Ärztliche niedergelassene 
Kolleginnen und Kollegen haben Interesse angemeldet, Opera-
tionen in unseren ambulanten Operationssälen vorzunehmen 
oder ihre Praxis bei uns anzusiedeln. Wir freuen uns sehr über 
das rege Interesse und wir haben Gespräche über die konkre-
te Ausgestaltung begonnen. Darüber hinaus haben wir für das 
KMG Manniske Gesundheitszentrum bereits einen neuen Com-
putertomografen angeschafft. Im Hintergrund läuft auch der 
Aufbau einer Webseite für unser Zentrum, auf der wir zukünftig 
über alle Leistungen informieren werden.“
Inzwischen hat auch die DRK Rettungswache moderne Räum-
lichkeiten im Gebäude von KMG Manniske bezogen und 
stellt nun von hier eine gute und schnelle Notversorgung der 
Bürger*innen sicher. Am 29. Januar 2025 fand in Anwesenheit 
der Landrätin Antje Hochwind-Schneider die feierliche Eröff-
nung statt.
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